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Amtlicher Theil.
Gesehe; Perordnungen der Reichsbehörden.

Verfügung des Neichskanzlers, betreffend die Ausführung der Allerhöchsten
Verordnung vom 15. Juni 1896.

Für das Schußgebiet von Kamerun wird auf Grund des § 13 der Allerhöchsten Verordnung
vom 15. Juni d. Is. über die Schaffung, Besitzergreifung und Veräußerung von Kronland und über den
Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken im Schutzgebiete von Kamerun Folgendes bestimmt:

I. Schaffung von Kronland.
81.

Behufs Sicherung wohlerworbener Rechte von Privatpersonen, insbesondere auch von Eingeborenen,
gegen Beeinträchtigung ist, bevor Land als herrenlos in Besitz genommen wird (vergl. 8 2 der Allerhöchsten
Verordnung vom 15. Juni d. Is.) durch vorgängige Untersuchung festzustellen, daß Ansprüche der im § 1
der Allerhöchsten Verordnung vom 15. Juni d. Is. bezeichneten Art daran nicht bestehen. Diese Unter-
suchung ist erforderlichenfalls durch örtliche Besichtigung und, soweit angängig, durch Vernehmung in der
Umgebung angesiedelter oder sich aufhaltender Personen zu führen. Ueber das Ergebniß der Untersuchung
ist ein Protokoll aufzunehmen.

82.
Werden auf bestimmte Landflächen Ansprüche von Häuptlingen, von Dorfgemeinden oder anderen

Gemeinschaften der Eingeborenen geltend gemacht, welche auf angeblichen Hoheitsrechten beruhen, oder dem
Häuptlinge oder der Dorfsgemeinschaft als solchen zustehen sollen, so ist den Rechten der Eingeborenen nach
Möglichkeit Rechnung zu tragen und zunächst auf eine Vereinbarung im gütlichen Wege Bedacht zu nehmen,
durch welche das für das Fortbestehen der Gemeinschaft erforderliche Land ausgeschieden, der Rest aber
zur Verfügung der Regierung gestellt wird.

Soweit eine solche Vereinbarung nicht erreicht wird, entscheidet der Gouverneur.


